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Handreichung zum Merkmal „Finanzierungsform“  
 
Was soll erfasst werden?  
 
Erfasst werden die zwischen 1. Oktober des Vorjahres und 30. September des Erhebungsjahres neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge, die „überwiegend öffentlich finanziert“ werden. Dabei werden 

Anschlussverträge (zur Erläuterung siehe unter Stichpunkt Anschlussverträge) nicht als neu 

abgeschlossene Ausbildungsverträge berücksichtigt.  

„Überwiegend“ bedeutet: Über 50% der Kosten des praktischen Teils im ersten Jahr der 
Ausbildung werden im Rahmen von Sonderprogrammen und Maßnahmen durch finanzielle 

Zuweisungen der öffentlichen Hand bzw. der Arbeitsverwaltung getragen. Diese Maßnahmen und 

Sonderprogramme richten sich an sogenannte marktbenachteiligte, sozial benachteiligte und 

lernbeeinträchtigte Jugendliche. Sie sind auch für Jugendliche, deren Ausbildungsverhältnis im ersten 

Jahr der Ausbildung gelöst wurde und die ihre Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung 

fortsetzen, und für junge Menschen mit Behinderungen angelegt.  

In vielen Fällen sind es außer- bzw. überbetriebliche Bildungsträger, die die entsprechenden 

Ausbildungsverträge mit diesen Jugendlichen abschließen.  

Die entsprechenden Angaben werden in den Feldern „neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 

(ohne Anschlussverträge) mit überwiegend öffentlicher Ausbildungsfinanzierung“ (Spalten 15 bis 18) 

gemacht.  

Für die Gesamtzahl der überwiegend öffentlich finanzierten Ausbildungsverträge ist die Spalte Nr. 15 

mit der Bezeichnung „Insgesamt“ vorgesehen. Falls Ihnen Informationen über die Art des 

Sonderprogramms bzw. der Maßnahme vorliegen, bitten wir Sie, folgende Zuordnung vorzunehmen:  

• Förderung der Berufsausbildung für sozial Benachteiligte bzw. Lernbeeinträchtigte sowie für 

Auszubildende, deren Berufsausbildungsverhältnis im ersten Jahr der Ausbildung gelöst 

wurde und die ihre Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen  

Grundlage: ab 01. April 2012 - § 74 (1)2 SGB III, § 76 SGB III und § 78 SGB III  

• Förderung der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung 

Grundlage: ab 01. April 2012 - § 73, 1 u. 2 SGB III, § 115, 2 SGB III, § 116, 2 u. 4 SGB III u. § 

117 SGB III  

• Sonderprogramme des Bundes/der Länder (i.d.R. für „marktbenachteiligte“ Jugendliche)  

Mit „überwiegend öffentlich finanziert“ sind also ausschließlich Ausbildungsverträge gemeint, die sich 

einer dieser Kategorien zuordnen lassen.  

Alle sonstigen Verträge werden den „überwiegend betrieblich finanzierten“ zugerechnet.  
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Spalte 16 – BA für Benachteiligte  
Förderung der Berufsausbildung für sozial Benachteiligte bzw. Lernbeeinträchtigte und 
Auszubildende, deren Berufsausbildungsverhältnis im ersten Jahr der Ausbildung gelöst wurde und 
die ihre Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen. 

 

§ 74 Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung 
 
(1) Träger von Maßnahmen können Zuschüsse erhalten und Maßnahmekosten erstattet bekommen, 

wenn sie förderungsbedürftige junge Menschen  

1. mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bei ihrer betrieblichen Berufsausbildung oder ihrer 

Einstiegsqualifizierung unterstützen oder ihre Eingliederungsaussichten in Berufsausbildung 

oder Arbeit verbessern oder 

2. anstelle einer Berufsausbildung in einem Betrieb in einer außerbetrieblichen Einrichtung 

ausbilden. 

 
(2) § 57 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
 
Zitiervorschlag: § 74 SGB 3 in der Fassung vom 20.12.2011 
 
Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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§ 76 Außerbetriebliche Berufsausbildung 
 
(1) Maßnahmen, die zugunsten förderungsbedürftiger junger Menschen als Berufsausbildung in einer 

außerbetrieblichen Einrichtung durchgeführt werden (außerbetriebliche Berufsausbildung), sind 

förderungsfähig, wenn  

1. der oder dem an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch mit 

ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb 

nicht vermittelt werden kann und 

2. der Anteil betrieblicher Ausbildungsphasen je Ausbildungsjahr angemessen ist. 

 

(2) Während der Durchführung einer außerbetrieblichen Berufsausbildung sind alle Möglichkeiten 

wahrzunehmen, um den Übergang der oder des Auszubildenden in ein betriebliches 

Berufsausbildungsverhältnis zu fördern. 

 

(3) Ist ein betriebliches oder außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst worden 

und ist eine Eingliederung in betriebliche Berufsausbildung auch mit ausbildungsfördernden 

Leistungen nach diesem Buch aussichtslos, kann die oder der Auszubildende ihre oder seine 

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen, wenn zu erwarten ist, dass die 

Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

 

(4) Wird ein außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst, hat der Träger der 

Maßnahme eine Bescheinigung über bereits erfolgreich absolvierte Teile der Berufsausbildung 

auszustellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
 
Zitiervorschlag: § 76 SGB 3 in der Fassung vom 20.12.2011 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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§ 78 Förderungsbedürftige junge Menschen 
 
(1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen, die wegen 

in ihrer Person liegender Gründe ohne die Förderung  

 

1. eine Einstiegsqualifizierung oder eine Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder 

erfolgreich beenden können, 

2. nach der vorzeitigen Lösung eines Berufsausbildungsverhältnisses eine weitere 

Berufsausbildung nicht beginnen können oder 

3. nach erfolgreicher Beendigung einer Berufsausbildung ein Arbeitsverhältnis nicht begründen 

oder festigen können. 

 

(2) 1Förderungsbedürftig sind auch  

1. junge Menschen, die ohne die Förderung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen eine 

Einstiegsqualifizierung oder eine erste betriebliche Berufsausbildung nicht beginnen oder 

fortsetzen können oder voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, diese erfolgreich 

abzuschließen, oder 

2. Auszubildende, die nach der vorzeitigen Lösung eines betrieblichen 

Berufsausbildungsverhältnisses unter den Voraussetzungen des § 76 Absatz 3 eine 

Berufsausbildung außerbetrieblich fortsetzen. 

 
2Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für junge Menschen, die bereits eine Berufsausbildung absolviert 

haben und deren zweite Berufsausbildung für ihre dauerhafte berufliche Eingliederung erforderlich ist. 

 

(3) 1§ 59 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 2§ 59 Absatz 2 gilt für ausbildungsbegleitende Hilfen 

entsprechend; das gilt auch für außerhalb einer betrieblichen Berufsausbildung liegende, in § 75 

Absatz 2 genannte Phasen. 

 

 
 
 
Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
§ 78 Abs. 2: IdF d. Art. 1b Nr. 4 G v. 15.4.2015 I 583 mWv 1.5.2015  
§ 78 Abs. 3 Satz 1: Früher einziger Text gem. Art. 2 Nr. 1 G v. 21.12.2015 I 2557 mWv 1.1.2016  
§ 78 Abs. 3 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 1 G v. 21.12.2015 I 2557 mWv 1.1.2016  
 
Zitiervorschlag: § 78 SGB 3 in der Fassung vom 21.12.2015 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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§ 59 Förderungsfähiger Personenkreis 
 
(1) 1Gefördert werden  

1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 

2. Unionsbürger, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes/EU 

besitzen sowie andere Ausländer, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt – EU nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, 

3. Ehegatten oder Lebenspartner und Kinder von Unionsbürgern, die unter den Voraussetzungen 

des § 3 Absatz 1 und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt 

sind oder denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder 

älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder Lebenspartnern keinen Unterhalt 

erhalten, 

4. Unionsbürger, die vor dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem Beschäftigungsverhältnis 

gestanden haben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusammenhang 

steht, 

5. Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum unter den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4, 

6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des 

Bundesgebiets als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) anerkannt und im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind, 

7. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im 

Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten 

bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I 

S. 1950) geändert worden ist. 

 
2§ 8 Absatz 2, 4 und 5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes gilt entsprechend. 

 
(2) Geduldete Ausländerinnen und Ausländer (§ 60a des Aufenthaltsgesetzes), die ihren ständigen 

Wohnsitz im Inland haben, werden während einer betrieblich durchgeführten Berufsausbildung 

gefördert, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder 

geduldet im Bundesgebiet aufhalten. 

 

(3) Im Übrigen werden Ausländerinnen und Ausländer gefördert, wenn  

1. sie selbst sich vor Beginn der Berufsausbildung insgesamt fünf Jahre im Inland aufgehalten 

haben und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder 

2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn der Berufsausbildung sich 

insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist, im 

Übrigen von dem Zeitpunkt an, in dem im weiteren Verlauf der Berufsausbildung diese  
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Voraussetzungen vorgelegen haben; von dem Erfordernis der Erwerbstätigkeit des Elternteils 

während der letzten sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus einem von ihm nicht 

zu vertretenden Grunde nicht ausgeübt worden ist und er im Inland mindestens sechs Monate 

erwerbstätig gewesen ist; ist die oder der Auszubildende in den Haushalt einer oder eines 

Verwandten aufgenommen, so kann diese oder dieser zur Erfüllung dieser Voraussetzungen an 

die Stelle des Elternteils treten, sofern die oder der Auszubildende sich in den letzten drei 

Jahren vor Beginn der Berufsausbildung rechtmäßig im Inland aufgehalten hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012 
§ 59 Abs. 1 Satz 1: Eingef. durch Art. 3 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. aa G v. 23.12.2014 I 2475 mWv 
1.1.2015 
§ 59 Abs. 1 Satz 2: Früher einziger Text gem. u. idF d. Art. 3 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. aa u. bb G v. 
23.12.2014 I 2475 mWv 1.1.2015 
§ 59 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Nr. 4 Buchst. b G v. 23.12.2014 I 2475 iVm Art. 6 Abs. 5 idF d. Art. 7 Nr. 2 
iVm Nr. 1 G v. 21.12.2015 I 2557 mWv 1.1.2016 
 
Zitiervorschlag: § 59 SGB 3 in der Fassung vom 21.12.2015 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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Spalte 17 – BA für Behinderte  
Förderung der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung 

 

§ 73 Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und 
schwerbehinderter Menschen 
 
(1) Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von behinderten und 

schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 187 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e des Neunten 

Buches durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung oder zu einer vergleichbaren Vergütung gefördert 

werden, wenn die Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. 

 

(2) 1Die monatlichen Zuschüsse sollen regelmäßig 60 Prozent, bei schwerbehinderten Menschen 80 

Prozent der monatlichen Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr oder der vergleichbaren 

Vergütung einschließlich des darauf entfallenden pauschalierten Arbeitgeberanteils am 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht übersteigen. 2In begründeten Ausnahmefällen können 

Zuschüsse jeweils bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr erbracht 

werden. 

 

(3) Bei Übernahme schwerbehinderter Menschen in ein Arbeitsverhältnis durch den ausbildenden 

oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung kann 

ein Eingliederungszuschuss in Höhe von bis zu 70 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts 

(§ 91) für die Dauer von einem Jahr erbracht werden, sofern während der Aus- oder Weiterbildung 

Zuschüsse erbracht wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012 
§ 73 Abs. 1: IdF d. Art. 5 Nr. 5 G v. 23.12.2016 I 3234 mWv 1.1.2018  
 
Zitiervorschlag: § 73 SGB 3 in der Fassung vom 23.12.2016  
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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§ 115 Leistungen 
 
Die allgemeinen Leistungen umfassen  

1. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, 

2. Leistungen zur Förderung der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung einschließlich der 

Berufsausbildungsbeihilfe und der Assistierten Ausbildung, 

3. Leistungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung, 

4. Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
§ 115 Nr. 2: IdF d. Art. 1b Nr. 5 G v. 15.4.2015 I 583 mWv 1.5.2015 
 
Zitiervorschlag: § 115 SGB 3 in der Fassung vom 15.4.2015 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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§ 116 Besonderheiten 
 
(1) Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung können auch erbracht werden, wenn 

behinderte Menschen nicht arbeitslos sind und durch diese Leistungen eine dauerhafte Teilhabe am 

Arbeitsleben erreicht werden kann. 

(2) Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rahmen des 

Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung abweichend von den Ausbildungsordnungen für 

staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in Sonderformen für behinderte Menschen durchgeführt 

werden. 

(3) 1Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht auch, wenn der behinderte Mensch während der 

Berufsausbildung im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnt. 2In diesen Fällen beträgt der 

allgemeine Bedarf 338 Euro monatlich. 3Er beträgt 425 Euro, wenn der behinderte Mensch verheiratet 

ist, eine Lebenspartnerschaft führt oder das 21. Lebensjahr vollendet hat. 

(4) Eine Verlängerung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbildungsende hinaus, eine 

Wiederholung der Ausbildung ganz oder in Teilen oder eine erneute Berufsausbildung wird gefördert, 

wenn Art oder Schwere der Behinderung es erfordern und ohne die Förderung eine dauerhafte 

Teilhabe am Arbeitsleben nicht erreicht werden kann. 

(5) 1Berufliche Weiterbildung kann auch gefördert werden, wenn behinderte Menschen  

1. nicht arbeitslos sind, 

2. als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch nicht drei Jahre beruflich 

tätig gewesen sind oder 

3. einer längeren Förderung als nichtbehinderte Menschen oder einer erneuten Förderung 

bedürfen, um am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben. 
2Förderungsfähig sind auch schulische Ausbildungen, deren Abschluss für die Weiterbildung 

erforderlich ist. 

(6) Ein Gründungszuschuss kann auch geleistet werden, wenn der behinderte Mensch einen 

Anspruch von weniger als 150 Tagen oder keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. 

 
Fußnoten 
(+++ § 116: Zur Anwendung vgl. § 445 +++)  
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
§ 116 Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 3 Nr. 9 Buchst. a G v. 23.12.2014 I 2475 mWv 1.8.2016 
§ 116 Abs. 3 Satz 3: IdF d. Art. 3 Nr. 9 Buchst. b G v. 23.12.2014 I 2475 mWv 1.8.2016 
§ 116 Abs. 6: Eingef. durch Art. 1 Nr. 10 G v. 18.7.2016 I 1710 mWv 1.8.2016  
 
Zitiervorschlag: § 116 SGB 3 in der Fassung vom 18.7.2016 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019]  
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§ 117 Grundsatz 
 
(1) 1Die besonderen Leistungen sind anstelle der allgemeinen Leistungen insbesondere zur Förderung 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung, einschließlich Berufsvorbereitung, sowie blindentechnischer 

und vergleichbarer spezieller Grundausbildungen zu erbringen, wenn  

 

1. Art oder Schwere der Behinderung oder die Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben die 

Teilnahme an  

a) einer Maßnahme in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen oder 

b) einer sonstigen, auf die besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichteten 

Maßnahme unerlässlich machen oder 

 

2. die allgemeinen Leistungen die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlichen 

Leistungen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang vorsehen. 

 
2In besonderen Einrichtungen für behinderte Menschen können auch Aus- und Weiterbildungen 

außerhalb des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung gefördert werden. 

 

(2) Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich werden von anerkannten 

Werkstätten für behinderte Menschen oder anderen Leistungsanbietern nach den §§ 57, 60 und 62 

des Neunten Buches erbracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußnoten 
Drittes bis Fünftes Kapitel (§§ 29 bis 184): Neugeregelt durch Art. 2 Nr. 18 G v. 20.12.2011 I 2854 
mWv 1.4.2012  
§ 117 Abs. 2: IdF d. Art. 5 Nr. 7 G v. 23.12.2016 I 3234 mWv 1.1.2018  
 
Zitiervorschlag: § 117 SGB 3 in der Fassung vom 23.12.2016 
 
Auszug aus Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) [letzter Aufruf: 21. Juni 2019] 
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